
 
Protokollnotiz 

 
zu dem Tarifvertrag vom 04.05.2018 

über Sonderleistungen für Hafenarbeiter und Hafenar beiterinnen 
der deutschen Seehafenbetriebe, 

die Mitglied der Vereinten Dienstleistungsgewerksch aft ver.di sind  
 
 

 
 
Die Tarifvertragsparteien vereinbaren hiermit verbindlich, dass bei Ausübung 
des Wahlrechts an dem in Abschnitt B. geregelten freien Tag pro Kalenderjahr 
auch nicht auf freiwilliger Grundlage gearbeitet werden darf. 
 
 
 
 
Bremen, 4. Mai 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Zentralverband der deutschen 
Seehafenbetriebe e.V. 

Vereinte  
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) 

- Bundesvorstand - 

 


